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Regeste

Asyl und Wegweisung (Beschwerde gegen Wiedererwägungsentscheid)

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG
[SR 142.31]). Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur
Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht
eingereichte Beschwerden ist, unter Vorbehalt nachstehender Erwägungen, einzutreten
(Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2
Aufgrund des engen persönlichen und sachlichen Zusammenhanges werden die beim
Bundesverwaltungsgericht eröffneten Verfahren D-2379/2018, D-2381/2018 und
D-2385/2018 aus prozessökonomischen Gründen vereinigt und es wird in einem Urteil
darüber befunden.

E. 3
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 112
AuG i.V.m. Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5.4 f.).

E. 4.1
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 5
Das Wiedererwägungsverfahren ist im Asylrecht spezialgesetzlich geregelt (vgl. Art. 111b
ff. AsylG). Ein entsprechendes Gesuch ist dem SEM innert 30 Tagen nach Entdeckung des
Wiedererwägungsgrundes schriftlich und begründet einzureichen; im Übrigen richtet sich
das Verfahren nach den revisionsrechtlichen Bestimmungen von Art. 66-68 VwVG (Art.



111b Abs. 1 AsylG). In seiner praktisch relevantesten Form bezweckt das
Wiedererwägungsgesuch die Änderung einer ursprünglich fehlerfreien Verfügung an eine
nachträglich eingetretene erhebliche Veränderung der Sachlage (vgl. BVGE 2014/39 E. 4.5
m.w.H.). Blieb die abzuändernde Verfügung unangefochten oder wurde ein
Beschwerdeverfahren mit einem Prozessentscheid abgeschlossen, können auch
Revisionsgründe einen Anspruch auf Wiedererwägung begründen (zum sogenannten
"qualifizierten Wiedererwägungsgesuch" vgl. BVGE 2013/22 E. 5.4 m.w.H.). Darüber
hinaus sind Vorbringen, welche sich auf Tatsachen und Beweismittel abstützen, die erst
nach Abschluss eines materiellen Beschwerdeentscheid des Bundesverwaltungsgerichts
entstanden sind, stets unter dem Titel der Wiedererwägung (oder eines neuen Asylgesuchs)
bei der Vorinstanz einzubringen (vgl. BVGE 2013/22 E. 12.3).

E. 6.1
Dass das SEM die Eingabe der Beschwerdeführenden vom 29. Januar 2018 gestützt auf den
Antrag auf Abnahme der Ausreisefrist und die Begründung des verschlechterten
Gesundheitszustandes der Beschwerdeführerin 2 als Wiedererwägungsgesuch im
Vollzugspunkt entgegengenommen hat und darauf eingetreten ist (vgl. angefochtene
Verfügung Ziff. I, S. 2, 2. Abschnitt), ist nicht zu beanstanden. Zum einen haben die
Beschwerdeführenden dadurch in materieller Hinsicht keinen Nachteil erlitten, zumal sie im
Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens am solchermassen eröffneten
Wiedererwägungsverfahren festhalten. Zum anderen war für die Beschwerdeführenden aus
dem Schreiben des SEM vom 1. Februar 2018 (SEM act. [N {...}] B2) ersichtlich, dass die
Vorinstanz die Eingabe als Wiedererwägungsgesuch erachtete. Es hätte den anwaltlich
vertretenen Beschwerdeführenden oblegen, gegen die Behandlung als
Wiedererwägungsgesuch zu opponieren. Das Bundesverwaltungsgericht hat demnach zu
prüfen, ob die Vorinstanz in zutreffender Weise das Bestehen der geltend gemachten
Wiedererwägungsgründe verneint und an ihrer ursprünglichen Verfügung festgehalten hat,
wobei praxisgemäss der sich präsentierende Sachverhalt im Urteilszeitpunkt massgebend ist
(vgl. statt vieler: Urteil E-918/2018 vom 23. Februar 2018 E. 4.2). Auf das Rechtbegehren,
es sei die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden festzustellen und Asyl zu
gewähren, eventualiter seien sie wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig
aufzunehmen, ist nicht einzutreten, weil damit Gründe geltend gemacht werden, die dem
vorliegenden Wiedererwägungsverfahren nicht zugänglich sind und zu einer unzulässigen
Erweiterung des Streitgegenstandes führen würden. Für das vorliegende
Wiedererwägungsverfahren irrelevant sind aus demselben Grund auch die Ausführungen
und Beweismittel in der Beschwerde, welche sich mit einer flüchtlingsrechtlich relevanten
Verfolgung der Beschwerdeführenden, namentlich der Befürchtung, Opfer eines
Ehrenmordes zu werden, befassen. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildet somit
lediglich die Frage, ob der Wegweisungsvollzug als zumutbar zu erachten und daher zu
vollziehen oder ob anstelle des Vollzugs eine vorläufige Aufnahme anzuordnen ist.

E. 6.2
Soweit vorgebracht wird, es lägen neue Tatsachen und Beweismittel vor, welche im
Zeitpunkt des Beschwerdeurteils des Bundesverwaltungsgerichts D-5804/2017 /
D-5802/2017 / D-5807/2017 vom 30. November 2017 bereits bestanden, aber während des
ordentlichen Beschwerdeverfahrens nicht hätten geltend gemacht werden können, enthalten
die Rechtsmittelschriften Elemente eines Revisionsgesuchs (so namentlich betreffend die
Anzeige, den Haftbefehl und den Zivilregisterauszug). Das Eventualbegehren, diese unter



revisionsrechtlichem Blickwinkel zu behandeln, wird entgegengenommen. Die Behandlung
hat in einem separaten Revisionsverfahren (D-2666/2018 / D-2667/2018 / D-2668/2018) zu
erfolgen.

E. 7
Das SEM ist grundsätzlich gehalten, Eingaben nur dann an das Bundesverwaltungsgericht
zu überweisen (Art. 8 Abs. 1 VwVG), wenn es sich um eine Beschwerde beziehungsweise
Beschwerdeergänzung oder um ein Revisionsgesuch handeln könnte. Beides trifft auf die
weitergeleitete Eingabe der Beschwerdeführenden vom 25. April 2018 (vgl. Bst. G.)
offensichtlich nicht zu, ganz abgesehen davon, dass dieser kein Wille der
Beschwerdeführenden zu entnehmen ist, an das Bundesverwaltungsgericht zu gelangen.
Vielmehr richten sich die - rechtskundig vertretenen - Beschwerdeführenden mit ihrer als
"Gesuch um Wiedererwägung, eventualiter ein neues Asylgesuch" bezeichneten Eingabe
explizit an das SEM. Die Parteieingabe vom 25. April 2018 wird daher zur Entlastung des
Bundesverwaltungsgerichts dem SEM als Beilage zu diesem Urteil und zusammen mit den
N-Dossiers (...), (...) und (...) zur gutscheinenden Behandlung zurückgesandt.

E. 8.1
Vorab ist in formeller Hinsicht festzustellen, dass sich die Begründung für den
Kassationsantrag, die Vorinstanz habe nach wie vor nicht über das Gesuch um Abnahme
der Ausreisefrist entschieden, als unbegründet erweist. Das SEM hat - wie unter E. 6.1
hievor ausgeführt - am 1. Februar 2018 den Vollzug der Wegweisung per sofort einstweilen
ausgesetzt (vgl. SEM act. [N {...}] B2), womit es dem Ersuchen um Abnahme der
Ausreisefrist vollumfänglich nachgekommen ist. Angesichts des vorliegenden
Verfahrensausgangs ist im Weiteren auch nicht ersichtlich, inwiefern die
Beschwerdeführenden einer Instanz verlustig gehen sollten oder der rechtserhebliche
Sachverhalt nicht festgestellt worden sein sollte. Die Rügen der Gehörsverletzung und der
unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes erweisen sich deshalb als unbegründet.

E. 8.2
In materieller Hinsicht kann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund einer
medizinischen Notlage nur geschlossen werden, wenn eine notwendige medizinische
Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen
und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes führt. Dabei wird als
wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur
Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit
liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem
schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE
2009/2 E. 9.3.2, mit Hinweis auf EMARK 2003 Nr. 24 E. 5a und b). Der
Beschwerdeführerin 2 gelingt es vor diesem Hintergrund mit den zu den Akten gereichten
Arztberichten nicht, Wiedererwägungsgründe im Sinne einer veränderten Sachlage
(medizinische Notlage) darzutun. Es ist in Übereinstimmung mit den Ausführungen des
SEM in der angefochtenen Verfügung festzustellen, dass keine konkrete Gefährdung in
Form einer medizinischen Notlage gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG vorliegt, da einer
Behandlung der dargelegten Angststörung im Irak nichts entgegensteht. Daran vermögen
weder die in der Beschwerde erwähnten SFH-Berichte noch der Umstand, dass das
Versorgungsniveau der psychologischen/psychiatrischen Versorgung nicht auf
westeuropäischem Niveau liegt, etwas zu ändern (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer



E-4167/2016 vom 9. April 2018 E. 7.4.3). Zu einer anderen Schlussfolgerung vermag auch
der im vorliegenden Verfahren eingereichte Arztbericht vom 25. Januar 2018 nicht zu
führen, welcher der Beschwerdeführerin 2 eine Anpassungsstörung mit depressiver und
ängstlicher Symptomatik diagnostiziert und festhält, der Beginn einer depressiven Episode
mit somatischen Beschwerden ohne psychotische Symptomatik könne nicht ausgeschlossen
werden. Mit Blick auf das Datum der Untersuchung darf davon ausgegangen werden, es
habe zumindest keine Verschlechterung der geltend gemachten medizinischen Probleme
stattgefunden. Bezüglich einer allfälligen Selbstgefährdung ist darauf hinzuweisen, dass
vom Vollzug der Wegweisung gemäss konstanter Rechtsprechung nicht Abstand
genommen wird, solange Massnahmen zwecks Verhütung der Umsetzung einer
Suiziddrohung getroffen werden können (vgl. hierzu bspw. das Urteil D-1032/2016 vom
26. Februar 2016). Dies scheint vorliegend bei sich allenfalls akzentuierenden suizidalen
Tendenzen möglich. Dem Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin 2 ist bei der
Vollzugsorganisation mit einer angemessenen Vorbereitung Rechnung zu tragen. Es ist
zwar nachvollziehbar, dass der bevorstehende Vollzug der Wegweisung und die damit
verbundene Zukunftsangst eine grosse Belastung für die Beschwerdeführerin 2 darstellen,
indes vermag dies nicht zu rechtfertigen, den Wegweisungsvollzug wegen Vorliegens einer
akuten medizinischen Notlage, die im Heimatstaat schlicht nicht behandelbar wäre, im
Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG als unzumutbar zu bezeichnen.

E. 8.3
Soweit vorgebracht wird, uneheliche Kinder im Irak würden keine Geburtsurkunden
erhalten und seien deswegen benachteiligt, wird zunächst nicht dargetan, inwiefern es sich
dabei um eine nach dem Beschwerdeurteil entstandene Tatsache handeln sollte. Zudem ist
mit Blick auf das Geburtsdatum des Beschwerdeführers 3 nicht ersichtlich, inwiefern
diesbezüglich das Kindeswohl des Beschwerdeführers 3 in wiedererwägungsrechtlich
entscheidender Hinsicht betroffen sein sollte. Überdies ist der Beschwerdeführer 3 in der
Schweiz geboren und sein Vater (der Beschwerdeführer 1) ist bekannt und hinsichtlich der
Vaterschaft offensichtlich auch anerkennungswillig. Tritt hinzu, dass es sich beim
Beschwerdeführer 3 um ein (...) Jahre altes Kleinkind handelt, das altersentsprechend noch
vollumfänglich auf seine Eltern angewiesen und deshalb ohne eigene Sozialisation ist (vgl.
dazu BVGE 2009/28 insb. E. 9.3.2 und 9.3.4).

E. 8.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass weder die Vorbringen vor Vorinstanz noch
diejenigen auf Beschwerdeebene wiedererwägungsrechtlich relevant sind. Die Vorinstanz
hat das Wiedererwägungsgesuch somit zu Recht abgewiesen.

E. 9
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen, soweit darauf einzutreten war.

E. 10
Die Anträge auf Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses und auf Gewährung
der aufschiebenden Wirkung erweisen sich als gegenstandslos. Der am 25. April 2018
angeordnete Vollzugsstopp fällt mit dem vorliegenden Urteil dahin.



E. 11.1
Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (vgl. Art. 65 Abs. 1
VwVG) und der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung (vgl. Art. 65 Abs. 2 VwVG) sind
abzuweisen, da die Beschwerde gemäss den vorstehenden Erwägungen als aussichtslos zu
bezeichnen war und es damit an einer gesetzlichen Voraussetzung zur Gewährung der
unentgeltlichen Prozessführung fehlt.

E. 11.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf Fr. 1500.- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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